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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1968 Ausgegeben am 25. Juli 1968 62. Stück

281. Bundesgesetz: Neuerliche Abänderung des Mutterschutzgesetzes

2 8 2 . Bundesgesetz: 22. Novelle zum Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz

283. Bundesgesetz: Landarbeitsgesetz-Novelle 1968

2 8 4 . Bundesgesetz: Novelle zum Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz

2 8 5 . Bundesgesetz: Novelle zum Gewerblichen Selbständigen-Krankenversicherungsgesetz

2 8 6 . Kundmachung: Geltungsbereich des Übereinkommens betreffend das Verfahren in bürger-
lichen Rechtssachen

2 8 1 . Bundesgesetz vom 21. Juni 1968,
mit dem das Mutterschutzgesetz neuerlich

abgeändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Mutterschutzgesetz, BGBl. Nr. 76/1957,
in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 92/
1959, 240/1960, 68/1961, 9/1962 und BGBl.
Nr. 199/1963, wird abgeändert wie folgt:

§ 5 Abs. 1 hat zu lauten:

„(1) Dienstnehmerinnen dürfen bis zum Ab-
lauf von sechs Wochen nach ihrer Entbindung
nicht beschäftigt werden. Für stillende Mütter
verlängert sich, diese Frist auf acht Wochen und
für Mütter nach Frühgeburten auf zwölf
Wochen. Ist eine Verkürzung der Sechswochen-
frist vor der Entbindung eingetreten (§ 3 Abs. 2
zweiter Satz), so verlängert sich die sechs- bzw.
achtwöchige Schutzfrist nach der Entbindung in
dem Ausmaß, das notwendig ist, um den
Müttern eine Schutzfrist vor und nach der Ent-
bindung von insgesamt nicht weniger als zwölf
Wochen zu gewährleisten."

Artikel II

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
sind die im § 40 Abs. 2 des Mutterschutzgesetzes
angeführten Stellen betraut.

Jonas
Klaus Rehor Piffl
Schleinzer Mitterer Weiß Kotzina

282 . Bundesgesetz vom 21. Juni 1968,
mit dem das Allgemeine Sozialversicherungs-
gesetz abgeändert wird (22. Novelle zum All-

gemeinen Sozialversicherungsgesetz)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz,
BGBl. Nr. 189/1955, in der Fassung der Bun-
desgesetze BGBl. Nr. 266/1956, BGBl. Nr. 171/
1957, BGBl. Nr. 294/1957, BGBl. Nr. 157/1958,
BGBl. Nr. 293/1958, BGBl. Nr. 65/1959, BGBl.
Nr. 290/1959, BGBl. Nr. 87/1960, BGBL
Nr. 168/1960, BGBl. Nr. 294/1960, BGBl.
Nr. 13/1962, BGBl. Nr. 85/1963, BGBl. Nr. 184/
1963, BGBl. Nr. 253/1963, BGBl. Nr. 320/1963,
BGBl. Nr. 301/1964, BGBl. Nr. 81/1965, BGBl.
Nr. 96/1965, BGBl. Nr. 220/1965, BGBl.
Nr. 309/1965, BGBl. Nr. 168/1966, BGBl.
Nr. 67/1967, BGBl. Nr. 201/1967 und BGBl.
Nr. 6/1968, wird abgeändert wie folgt:

1. § 162 Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) Die Sechswochenfrist vor der voraus-
sichtlichen Entbindung gemäß Abs. 1 wird auf
Grund eines ärztlichen Zeugnisses berechnet. Irrt
sich der Arzt über den Zeitpunkt der Entbin-
dung, so verkürzt oder verlängert sich die im
Abs. 1 vorgesehene Frist entsprechend. Die Frist
nach der Entbindung verlängert sich jedoch in
jedem Falle bis zu dem Zeitpunkt, in dem das
Beschäftigungsverbot nach den Vorschriften des
Mutterschutzrechtes endet."

2. § 472 a Abs. 1 letzter Satz hat zu lauten:

„Die Bestimmungen des § 49 Abs. 2 und des
§ 54 Abs. 1 über die Sonderzahlungen und
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Sonderbeiträge sind bei der Bemessung der Bei-
träge entsprechend mit der Maßgabe anzuwenden,
daß die in einem Kalenderjahr fällig werdenden
Sonderzahlungen bis zum doppelten Betrag der
jeweiligen Höchstbeitragsgrundlage der Bemes-
sung der Sonderbeiträge zugrunde zu legen sind."

Artikel II

(1) Die Bestimmungen des Art. I Z. 1 gelten
auch für Versicherungsfälle, die vor dem 1. Juli
1968 eingetreten sind, wenn der Zeitpunkt der
voraussichtlichen Entbindung nach dem 30. Juni
1968 liegt, die Entbindung aber bereits vor dem
1. Juli 1968 erfolgt ist.

(2) In der Krankenversicherung nach § 472 des
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes sind die
im Kalenderjahr 1968 fällig werdenden Sonder-
zahlungen (§ 472 a Abs. 1 des Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetzes) bis zum Betrag von
9600 S der Bemessung der Sonderbeiträge
zugrunde zu legen.

Artikel III

(1) Dieses Bundesgesetz tritt, soweit nichts
anderes bestimmt wird, am 1. Juli 1968 in Kraft.

(2) Die Bestimmung des Art. I Z. 2 tritt mit
1. Jänner 1969 in Kraft.

Artikel IV

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
das Bundesministerium für soziale Verwaltung
betraut.

Jonas
Klaus Rehor

2 8 3 . Bundesgesetz vom 21. Juni 1968,
mit dem das Landarbeitsgesetz neuerlich
abgeändert wird (Landarbeitsgesetz-Novelle

1968)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Die im Landarbeitsgesetz, BGBl. Nr. 140/1948,
in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 279/
1957, Nr. 241/1960, Nr. 97/1961, Nr. 10/1962,
Nr. 194/1964, Nr. 238/1965 und Nr. 265/1967
für die Regelung des Arbeitsrechtes in der Land-
und Forstwirtschaft gemäß Artikel .12 Abs. 1
Z. 4 des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fas-
sung von 1929 aufgestellten Grundsätze werden
wie folgt abgeändert:

§ 75 b Abs. 1 hat zu lauten:

„(1) Dienstnehmerinnen dürfen bis zum Ablauf
von sechs Wochen nach ihrer Entbindung nicht
beschäftigt werden. Für stillende Mütter verlän-
gert sich diese Frist auf acht Wochen und für

Mütter nach Frühgeburten auf zwölf Wochen.
Ist eine Verkürzung der Sechswochenfrist vor
der Entbindung eingetreten, so verlängert sich
die sechs- bzw. achtwöchige Schutzfrist nach der
Entbindung in dem Ausmaß, das notwendig ist,
um den Müttern eine Schutzfrist vor und nach
der Entbindung von insgesamt nicht weniger als
zwölf Wochen zu gewährleisten."

Artikel II

Die Ausführungsgesetze der Bundesländer zu
den Grundsätzen des Artikels I sind binnen sechs
Monaten, vom Tage der Kundmachung dieses
Bundesgesetzes an gerechnet, zu erlassen.

Artikel III

Mit der Wahrnehmung der dem Bunde gemäß
Artikel 15 Abs. 8 des Bundes-Verfassungsge-
setzes in der Fassung von 1929 zustehenden
Rechte ist das Bundesministerium für Land- und
Forstwirtschaft betraut.

Jonas
Klaus Schleinzer

2 8 4 . Bundesgesetz vom 21. Juni 1968,
mit dem das Beamten-Kranken- und Unfall-
versicherungsgesetz abgeändert wird (Novelle
zum Beamten-Kranken- und Unfallversiche-

rungsgesetz)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Beamten-Kranken- und Unfallversiche-
rungsgesetz, BGBl. Nr. 200/1967, wird abgeändert
wie folgt:

1. § 2 Abs. 1 Z. 5 hat zu lauten:

„5. die in § 1 Abs. 1 Z. 8, 9, 10 lit. a, 11 und
12 genannten Personen, sofern sie nach anderer
gesetzlicher Bestimmung in der Krankenver-
sicherung pflichtversichert sind, und die in § 1
Abs. 1 Z. 10 lit. b genannten Personen."

2. § 4 hat zu lauten:

„ E i n b e z i e h u n g im V e r o r d n u n g s -
weg

§ 4. Die Dienstnehmer einer gesetzlichen be-
ruflichen Vertretung sowie der Wiener Börse-
kammer und der Kammer der Börse für land-
wirtschaftliche Produkte in Wien, auf die die in
§ 1 Abs. 1 Z. 2 lit. a und b genannten Voraus-
setzungen zutreffen und bei denen nicht ein Aus-
nahmegrund nach § 2 Abs. 1 Z. 2 bzw. nach § 3
Z. 2 gegeben ist, sind auf Antrag des Dienstgebers
vom Bundesministerium für soziale Verwaltung
durch Verordnung in die Kranken- bzw. Unfall-
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Versicherung nach diesem Bundesgesetz einzubezie-
hen, wenn der Einbeziehung nicht öffentliche
Rücksichten vom Gesichtspunkt der Sozialver-
sicherung entgegenstehen. Im Falle der Einbezie-
hung der Dienstnehmer einer gesetzlichen be-
ruflichen Vertretung sowie der Wiener Börse-
kammer und der Kammer der Börse für land-
wirtschaftliche Produkte in Wien in die Kranken-
versicherung sind auch diejenigen Personen
versichert, die auf Grund eines früheren Dienst-
verhältnisses von dieser gesetzlichen beruflichen
Vertretung (der Wiener Börsekammer bzw. der
Kammer der Börse für landwirtschaftliche Pro-
dukte in Wien) Ruhe(Versorgungs)bezüge erhal-
ten, sofern sie ihren ordentlichen Wohnsitz im
Inland haben."

3. § 21 letzter Satz hat zu lauten:

„Hiebei sind die in einem Kalenderjahr fällig
werdenden Sonderzahlungen bis zum doppelten
Betrag der Höchstbeitragsgrundlage (§19 Abs. 5)
zu berücksichtigen."

4. a) § 25 Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) Die für ein Kalenderjahr erforderlichen
Beiträge sind unbeschadet der Bestimmungen der
Abs. 3 und 8 auf der Grundlage der Summe der
Gehälter (der sonstigen monatlichen Bezüge)
einschließlich der ruhegenußfähigen (pensions-
fähigen) Zulagen, der Zulagen, die Anspruch auf
eine Zulage zum Ruhegenuß (zur Pension) be-
gründen, und allfälliger Teuerungszulagen zu
bemessen, welche die Versicherten für ihre
Tätigkeit bei den einzelnen Dienstgebern in
diesem Kalenderjahr bezogen haben. Der Bei-
tragsbemessung sind weiters die Entschädigun-
gen zugrunde zu legen, die den in § 1 Abs. 1
Z. 8 bis 11 genannten Versicherten gebühren.
Die Sonderzahlungen sind bei der Ermittlung
der Summe der Gehälter außer Ansatz zu
lassen."

b) § 25 Abs. 3 hat zu lauten:

„(3) Grundlage für die Bemessung der Beiträge
ist bei den im § 1 Abs. 1 Z. 3 genannten Versicher-
ten die Summe ihrer Dienstbezüge, soweit diese
nach den Bestimmungen des Bundestheater-
pensionsgesetzes, BGBl. Nr. 159/1958, als Ruhe-
genußermittlungsgrundlage gelten."

c) Die bisherigen Abs. 3 bis 8 erhalten die
Bezeichnung Abs. 4 bis 9.

d) Im § 25 Abs. 5 (neu) ist der Ausdruck
„Abs. 3" durch den Ausdruck „Abs. 4" zu er-
setzen.

e) Im § 25 Abs. 7 (neu) ist der Ausdruck „des
Abs. 2" durch den Ausdruck „der Abs. 2 und 3"
zu ersetzen.

5. Dem § 58 ist ein Abs. 4 mit folgendem Wort-
laut anzufügen:

„(4) Zwischen der Versicherungsanstalt und
dem Dienstgeber kann, wenn dies der Verwal-
tungsvereinfachung dient, eine Vereinbarung ge-
troffen werden, wonach der Anspruch des Dienst-
gebers nach Abs. 3 durch einen von der Versiche-
rungsanstalt zu leistenden Pauschbetrag abgegol-
ten wird. Zur Ermittlung des Pauschbetrages ist
der im Jahresdurchschnitt auf einen bei der Ver-
sicherungsanstalt Anspruchsberechtigten entfal-
lende Aufwand an Sachleistungen der Kranken-
behandlung mit der Zahl der für den Geltungs-
bereich der Vereinbarung im Durchschnitt des-
selben Jahres in Betracht kommenden Anspruchs-
berechtigten zu vervielfachen. Die Vereinbarung
hat auch sonstige die Kostenerstattung betref-
fende Fragen, wie die Fälligkeit der Pausch-
beträge, die Geltungsdauer der Vereinbarung und
die Auflösungsgründe zu regeln."

6. a) § 63 Abs. 1 hat zu lauten:

„(1) Die ärztliche Hilfe wird durch Vertrags-
ärzte, durch Wahlärzte (§ 59 Abs. 1) oder durch
Ärzte in eigenen hiefür ausgestatteten Einrich-
tungen der Versicherungsanstalt (Vertragseinrich-
tungen) gewährt."

b) Nach § 63 Abs. 4 erster Satz ist folgender
Satz einzufügen: „§ 22 Abs. 5 gilt entsprechend."

7. Im § 64 Abs. 3 ist der Ausdruck „3 S" durch
den Ausdruck „4 S" zu ersetzen.

8. § 79 Abs. 3 hat zu lauten:

„(3) Als Bemessungsgrundlage gilt die Beitrags-
grundlage (§ 19) im Monat des Eintrittes des
Versicherungsfalles zuzüglich eines Sechstels dieser
Beitragsgrundlage, höchstens jedoch eines Sech-
stels der Höchstbeitragsgrundlage."

9. a) § 93 Abs. 1 hat zu lauten:

„(1) Bemessungsgrundlage ist unbeschadet der
Bestimmungen des Abs. 2 das Gehalt (der son-
stige monatliche Bezug) bzw. die Entschädigung
des Versicherten im Zeitpunkt des Eintrittes des
Versicherungsfalles einschließlich der ruhegenuß-
fähigen (pensionsfähigen) Zulagen, der Zulagen,
die Anspruch auf eine Zulage zum Ruhegenuß
(zur Pension) begründen, und allfälliger Teue-
rungszulagen. Kürzungen des Gehaltes (des son-
stigen monatlichen Bezuges) im Einzelfall auf
Grund dienstrechtlicher Vorschriften bleiben
außer Betracht."

b) § 93 Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) Bemessungsgrundlage für die im § 1 Abs. 1
Z. 3 genannten Versicherten ist ihr Dienstbezug
im Zeitpunkt des Eintrittes des Versicherungs-
falles, soweit dieser nach den Bestimmungen des
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Bundestheaterpensionsgesetzes, BGBl. Nr. 159/
1958, als Ruhegenußermittlungsgrundlage gilt."

c) Der bisherige Abs. 2 erhält die Bezeichnung
Abs. 3. Im Abs. 3 (neu) ist der Ausdruck „Abs. 1"
durch den Ausdruck „Abs. 1 und 2" zu ersetzen.

10. § 96 Abs. 3 hat zu lauten:

„(3) Die Unfallheilbehandlung ist in ent-
sprechender Anwendung der §§58 bis 60, 63
bis 67, 82 und 83 in einer Art und einem Ausmaß
zu gewähren, daß der Zweck der Heilbehandlung
(Abs. 1) tunlichst erreicht wird. Ein Behandlungs-
beitrag darf nicht eingehoben werden."

11. Im § 112 Abs. 6 ist der Ausdruck „§ 2 des
Einkommensteuergesetzes 1953, BGBl. Nr. 1/
1954," durch den Ausdruck „§ 2 des Einkommen-
steuergesetzes 1967, BGBl. Nr. 268," zu ersetzen.

12. Im § 135 Abs. 1 Z. 4 ist der Ausdruck „Ent-
sendung" durch den Ausdruck „Enthebung" zu
ersetzen.

13. a) § 147 Abs. 3 hat zu lauten:

„(3) Der Landesvorstand kann unbeschadet
seiner eigenen Verantwortlichkeit und der Be-
stimmung des Abs. 4 einzelne seiner Obliegen-
heiten engeren Ausschüssen oder dem Vorsitzen-
den (Vorsitzendenstellvertreter) übertragen."

b) Die bisherigen Abs. 3 und 4 erhalten die Be-
zeichnung 4 und 5.

14. § 160 Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) Gruppen von Dienstnehmern gesetzlicher
beruflicher Vertretungen sowie der Wiener Börse-
kammer und der Kammer der Börse für land-
wirtschaftliche Produkte in Wien, die nach den
am 30. Juni 1967 in Geltung gestandenen Be-
stimmungen über die Krankenversicherung der
Bundesangestellten in diese Versicherung einbe-
zogen waren, gelten mit dem 1. Juli 1967 als ge-
mäß § 4 in die Krankenversicherung nach diesem
Bundesgesetz einbezogen;"

15. § 170 Z. 4 hat zu lauten:

„4. § 5 Abs. 3 und § 5 h des Verfassungs-
gerichtshofgesetzes 1953, BGBl. Nr. 85, in der
Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. Nr. 297/1964;"

16. a) Im § 171 Abs. 2 ist der Ausdruck „31. De-
zember 1969" durch den Ausdruck „30. Juni
1969" zu ersetzen.

b) Dem § 171 Abs. 2 ist folgender Satz anzu-
fügen:

„Die Leistungen nach § 164 Abs. 1 und 2 fallen
mit diesem Tag jedoch nur an, wenn der Antrag
bis 30. Juni 1970 gestellt wird, sonst mit
dem der Antragstellung folgenden Monatsersten."

Artikel II

Das Beamten-Kranken- und Unfallversiche-
rungsgesetz, BGBl. Nr. 200/1967, wird abge-
ändert wie folgt:

1. § 1 Abs. 1 Z. 10 hat zu lauten:

„10. a) die Mitglieder der Landtage und der
Landesregierungen und

b) die Bürgermeister und die übrigen Mit-
glieder der Gemeindevertretungen."

2. § 13 Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) Die dem Dienstgeber obliegenden Pflich-
ten hat bezüglich der in § 1 Abs. 1 Z. 8, 9, 10
lit. a und 11 genannten Versicherten der Bund
bzw. das Land, dessen Landtag oder Landesregie-
rung der Versicherte angehört, bezüglich der in
§ 1 Abs. 1 Z. 10 lit. b genannten Versicherten
die Gemeinde, deren Gemeindevertretung der
Versicherte angehört, zu erfüllen."

3. § 25 Abs. 8 hat zu lauten:

„(8) Für jeden nach § 1 Abs. 1 Z. 6 ver-
sicherten Versicherungsvertreter hat die Ver-
sicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, für
jeden nach § 1 Abs. 1 Z. 10 lit. b versicherten
Gemeindevertreter hat die Gemeinde, deren
Gemeindevertretung er angehört, einen Beitrag
in der Höhe von 50 S jährlich zu entrichten.
Den Beitrag trägt die Versicherungsanstalt bzw.
die Gemeinde zur Gänze."

4. Dem § 93 ist als Abs. 4 anzufügen:

„(4) Als Bemessungsgrundlage für die nach
§ 1 Abs. 1 Z. 10 lit. b Versicherten gilt das
14fache der Mindestbeitragsgrundlage (§ 19
Abs. 5)."

Artikel III

Artikel II des Bundesgesetzes, BGBl. Nr. 6/
1968, wird aufgehoben.

Artikel IV

Von den im Kalenderjahr 1968 fällig werden-
den Sonderzahlungen (§ 21 des Beamten-Kranken-
und Unfallversicherungsgesetzes) bis zum Betrag
von 9600 S sind Sonderbeiträge zu entrichten.

Artikel V

(1) Dieses Bundesgesetz tritt, soweit nichts
anderes bestimmt wird, am 1. Juli 1968 in Kraft.

(2) Es treten in Kraft:
a) die Bestimmungen des Art. I Z. 4, 9, 10

und 15 rückwirkend mit 1. Juli 1967,
b) die Bestimmungen des Art. I Z. 7 und

Art. III rückwirkend mit 1. Jänner 1968,
c) die Bestimmung des Art. I Z. 3 mit 1. Jän-

ner 1969.
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Artikel VI

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
hinsichtlich der Bestimmung des Art. I Z. 15 das
Bundeskanzleramt, hinsichtlich aller übrigen Be-
stimmungen das Bundesministerium für soziale
Verwaltung betraut.

Jonas
Klaus Rehor

2 8 5 . Bundesgesetz vom 3. Juli 1968,
mit dem das Gewerbliche Selbständigen-
Krankenverslcherungsgesetz abgeändert wird
(Novelle zum Gewerblichen Selbständigen-

Krankenversicherungsgesetz)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Gewerbliche Selbständigen-Krankenver-
sicherungsgesetz, BGBl. Nr. 167/1966, wird ab-
geändert wie folgt:

In der Z. 2 der Anlage 1 haben die Bestim-
mungen der lit. s und u zu entfallen. Die Be-
stimmung der lit. t erhält die Bezeichnung lit. s,
die Bestimmungen der lit. v und lit. w erhalten
die Bezeichnung lit. t und lit. u.

Artikel II

(1) Wurden aus einer auf Grund der Bestim-
mungen der lit. s und u der Z. 2 der An-
lage 1 zum Gewerblichen Selbständigen-Kran-
kenversicherungsgesetz bisher bestandenen
Pflichtversicherung oder einer darauf gegründe-
ten Zusatzversicherung vor dem 1. August 1968
Leistungen gewährt, so hat es hiebei zu verblei-
ben. In einem solchen Fall hat auch keine Rück-
erstattung der bereits entrichteten oder vom
Versicherungsträger zur Zahlung vorgeschriebe-
nen Beiträge zu erfolgen.

(2) Personen, die am 30. Juni 1966 in der
Krankenversicherung nach dem Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetz oder dem Bauern-
Krankenversicherungsgesetz weiterversichert wa-
ren und deren Weiterversicherung nur infolge
der Einbeziehung in die Gewerbliche Selbständi-
gen-Krankenversicherung auf Grund der Bestim-
mungen der lit. s und u der Z. 2 der Anlage 1
zum Gewerblichen Selbständigen-Krankenver-
sicherungsgesetz geendet hat, können die Weiter-
versicherung bei dem Versicherungsträger, bei
dem sie am 30. Juni 1966 bestanden hat, mit
Wirksamkeit ab 1. August 1968 fortsetzen, wenn
sie bei diesem Versicherungsträger bis 30. Sep-
tember 1968 einen diesbezüglichen Antrag
stellen.

(3) Bei Personen, die zwischen dem 1. Juli
1966 und dem 31. Juli 1968 aus der Pflichtver-
sicherung in der nach dem Allgemeinen Sozial-
versicherungsgesetz oder dem Bauern-Kranken-
versicherungsgesetz geregelten Krankenversiche-
rung ausgeschieden sind und nur wegen des Be-
standes der auf die Bestimmungen der lit. s und
u der Z. 2 der Anlage 1 zum Gewerblichen Selb-
ständigen-Krankenversicherungsgesetz gegründe-
ten Pflichtversicherung nicht zur Weiterver-
sicherung in der Krankenversicherung nach dem
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz oder dem
Bauern-Krankenversicherungsgesetz berechtigt
waren, beträgt die Frist für die Geltendmachung
des Rechtes auf Weiterversicherung nach dem
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz oder dem
Bauern-Krankenversicherungsgesetz sechs Wo-
chen. Diese Frist sowie die Weiterversicherung
selbst beginnen frühestens am 1. August 1968.

(4) Treten Personen, die auf Grund der Be-
stimmungen der lit. s und u der Z. 2 der An-
lage 1 zum Gewerblichen Selbständigen-Kran-
kenversicherungsgesetz in die Pflichtversicherung
einbezogen waren, bis 31. Jänner 1969 der
Selbstversicherung gemäß § 8 des Gewerblichen
Selbständigen-Krankenversicherungsgesetzes bei,
so sind die zwischen dem 1. Juli 1966 und dem
31. Juli 1968 gelegenen Zeiten für die Warte-
zeit gemäß § 45 des Gewerblichen Selbständigen-
Krankenversicherungsgesetzes anzurechnen, so-
weit für diese Zeiten Beiträge entrichtet und
nicht rückerstattet wurden.

Artikel III

Dieses Bundesgesetz tritt hinsichtlich des Art. I
rückwirkend mit 1. Juli 1966, im übrigen am
1. August 1968 in Kraft.

Artikel IV

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
das Bundesministerium für soziale Verwaltung
betraut.

Jonas
Klaus Rehor

286 . Kundmachung des Bundeskanzler-
amtes vom 28. Juni 1968 über den Geltungs-
bereich des am 1. März 1954 im Haag unter-
zeichneten Obereinkommens betreffend das

Verfahren in bürgerlichen Rechtssachen

Nach Mitteilung der Königlich Nieder-
ländischen Botschaft in Wien ist Israel dem Über-
einkommen betreffend das Verfahren in bürger-
lichen Rechtssachen (BGBl. Nr. 91/1957, letzte
Kundmachung betreffend den Geltungsbereich
BGBl. Nr. 213/1967) beigetreten.
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Das Übereinkommen ist gemäß seinem
Artikel 31 erster Absatz für Israel am 21. Juni
1968 in Kraft getreten.

Auf Grund von Erklärungen der Niederlande
beziehungsweise Portugals gemäß Artikel 30
zweiter Absatz des Übereinkommens ist dieses

am 2. April 1968 für die Niederländischen
Antillen beziehungsweise am 23. April 1968 für
alle portugiesischen Überseegebiete in Kraft ge-
treten.

Klaus


